Geheimhaltungsvereinbarung / Eigentum an Dokumenten

zwischen:

RENK-MAAG GmbH, Sulzer-Allee 46, P.O. Box 3068, CH-8404 Winterthur

und

     
Präambel

· Während den Verhandlungen über Angebote oder während der Ausführung der Arbeiten an Aufträgen kann es sinnvoll oder notwendig sein, dass die Parteien vertrauliche Daten und Geschäftsinformationen (hiernach vertrauliche Informationen) austauschen müssen.

· Die Parteien sind zum Austausch der vertraulichen Informationen unter den nachfolgenden Bedingungen und für den nachfolgenden vorgesehenen Zweck bereit:

1.
Definitionen

1.1
„Vertrauliche Informationen“ sind technische und/oder kommerzielle Informationen oder Daten, welche von einer Partei der anderen offenbart werden und welche als „vertraulich“ oder „proprietär“ oder ähnlich bezeichnet sind. Wenn Informationen mündlich oder durch Bilder übertragen werden, gelten sie als vertrauliche Informationen, sofern sie im Zeitpunkt der Übertragung oder Kommunikation als vertraulich bezeichnet wurden und danach der empfangenen Partei innerhalb von 30 Tagen in schriftlicher Form nachgereicht werden. Während dieser 30-tägigen Frist gelten die mündlich übermittelten Informationen als vertrauliche Informationen, im Sinne dieser Vereinbarung.

1.2
Es gelten nicht als vertrauliche Informationen, bezüglich welchen die empfangene Partei zeigen kann, dass

1.2.1
sie öffentlich erhältlich sind, es sei denn, die öffentliche Zugänglichkeit beruhe auf der Verletzung dieser Vereinbarung durch die empfangende Partei, deren Angestellten, Vertreter oder freien Mitarbeiter (z.B. beauftragte Berater etc.);

1.2.2
diese vertraulichen Informationen der empfangenden Partei, deren Angestellten, Vertreter oder freien Mitarbeiter bereits vor der Übermittlung bekannt waren;

1.2.3
die empfangende Partei darzutun vermag, dass sie die vertraulichen Informationen rechtmässig vor oder nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung von einer dritten Partei ausserhalb dieser Vereinbarung empfangen hat, welche nicht unter einer Geheimhaltung stand und die auch nicht in Verletzung der Bestimmungen dieser Vereinbarung gemacht wurden.

2.
Geheimhaltung

2.1
Für zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung gemäss Ziffer 4 (oder eine allfällig anders vereinbarte Zeitspanne), gilt das folgende:

2.1.1
die empfangende Partei wird die vertraulichen Informationen mit dem gleichen Mass an Sorgfalt vertraulich behandeln, wie sie auch die eigenen Daten mit vergleichbarer Wichtigkeit behandelt. Sie wird auf jeden Fall die Sorgfalt des sorgfältigen Kaufmannes anwenden;

2.1.2
die empfangende Partei wird die vertraulichen Informationen nur denjenigen Personen offen legen, welche für die Erfüllung der Aufgaben davon Kenntnis haben müssen und nur, wenn diese Personen sich der Geheimhaltungserklärung unterworfen haben. Die empfangende Partei wird vertrauliche Informationen an freie Mitarbeiter oder Berater nur mit dem vorgängigen schriftlichen Einverständnis der mitteilenden Partei weiterleiten und nur, wenn die freien Mitarbeiter sich der vorliegenden Vereinbarung unterworfen haben.

2.1.3
die empfangende Partei wird die vertraulichen Informationen lediglich zum in der Präambel umschriebenen Zweck verwenden, ausser es sei schriftlich etwas anderes vereinbart worden.

2.1.4
die empfangende Partei verpflichtet sich, keine Kopien herzustellen oder vertrauliche Informationen schriftlich niederzulegen, ausser es sei für die Erfüllung des Zwecks dieser Vereinbarung unumgänglich. Die empfangende Partei verpflichtet sich zudem, der mitteilenden Partei alle Kopien der vertraulichen Informationen auf Verlangen zu retournieren sowie alle Notizen und weitere Dokumente, welche von der empfangenden Partei erstellt wurden zu zerstören, im Umfange als sie vertrauliche Informationen enthalten oder darauf Bezug nehmen. Ausnahmen bestehen dort, wo die mitteilende Partei dies ausdrücklich erlaubt oder wo die Erfüllung von Verpflichtungen, welche im Zusammenhang mit dem Zweck dieser oder einer nachfolgenden Vereinbarung stehen, die Verwendung vertraulicher Informationen notwendig macht; diese Informationen werden nach Erfüllung der Verpflichtungen zurückgegeben oder zerstört.

2.2
Diese Vereinbarung ändert nichts an der Geheimhaltungsklassifikation durch amtliche Stellen und die empfangende Partei wird solche Klassifikationen mit der Sorgfalt und Vertraulichkeit behandeln, welche von der übermittelten Partei verlangt wird. Diese Verpflichtung gilt für die Zeit dieser Vereinbarung und darüber hinaus für so lange, als die amtliche Stelle die Geheimhaltung aufrecht erhält.

3.
Abtretung


Die Parteien sind nicht berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung ohne die vorhergehende schriftliche Einwilligung der Gegenpartei abzutreten.

4.
Inkraftsetzung

4.1 Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.

4.2
Diese Vereinbarung gilt für ein Jahr. Danach kann sie von jeder Partei mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten beendigt werden. Diese Vereinbarung wird zudem beendet, wenn:

4.2.1
 Ein definitiver Abbruch des Projektes durch den Besteller angeordnet wird.

4.2.2
 Die Vergabe des Projektes durch den Besteller an eine dritte Partei weitergegeben wird.

4.2.3
Die Beendigung dieser Vereinbarung entbindet die empfangende Partei nicht davon, die in Ziffer 2 enthaltenen Verpflichtungen bezüglich der vertraulichen Informationen, welche vor dem Beendigungsdatum empfangen wurden, einzuhalten. Die Verpflichtungen bestehen für die in Ziffer 2 genannte Dauer.

5.
Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit

5.1
Diese Vereinbarung untersteht dem Schweizer Recht.

5.2 
Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden durch ein Schiedsgericht gemäss / analog den Bestimmungen der International Chamber of Commerce durch ein oder mehrere Schiedsrichter entschieden, welche gemäss den genannten Bestimmungen bestellt werden.

5.3
Das Schiedsgericht hat Sitz in Winterthur. Die Schiedssprache ist englisch oder deutsch.

6.
Ungültige Bestimmungen

Wenn eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, so sind die weiteren Bestimmungen davon nicht betroffen und die Vereinbarung soll so interpretiert und ergänzt werden, dass der ursprüngliche Zweck so nah als möglich erreicht werden kann.

7.
Gegenseitigkeit

Die Rechte und Pflichten unter dieser Vereinbarung sollen für beide Parteien gleichmässig gelten, soweit vertrauliche Informationen gegenseitig ausgetauscht wurden.

8.
Geistige Eigentumsrechte

Diese Vereinbarung darf nicht im Sinne der Übertragung oder Einräumung von Lizenzrechten an Know-how, Patenten, Urheberrechten oder anderen geistigen Eigentumsrechten interpretiert werden. Vertrauliche Informationen bleiben vollumfänglich im Eigentum der mitteilenden Partei.

9.
Veröffentlichung

Ohne das vorgängige schriftliche Einverständnis der empfangenden Partei darf über das Bestehen oder den Inhalt dieser Vereinbarung nicht informiert werden.

RENK-MAAG GmbH
     
Datum:      
Datum      

______________________ 
______________________

Thomas Güntensperger


     
Bereichsleiter Einkauf & Logistik


     





______________________
Marcel Kressibucher
Einkäufer
